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Anlagen: 1. Regionaler Vorschlag für das Programm  

"Nahmobilität 2019 " (2 Seiten) 

2. Übersicht der angemeldeten Fördermaßnahmen der Nahmobilität  
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          3.  Fraktionsübergreifender Beschlussvorschlag vom 11.12.2018 

 

Der Regionalrat nimmt den Bericht der Bezirksregierung Köln zum „Regionalen 

Vorschlag für das Programm – Nahmobilität 2019  –" sowie die Übersichtsliste der 

bisher angemeldeten Fördermaßnahmen zur Kenntnis. 
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Erläuterung 

 
Auf Grundlage einer im Oktober 2018 erfolgten Abfrage der Sachstände aller 

angemeldeten und aktuellen Maßnahmen der Nahmobilität bei den zuständigen 

Kommunen wurde der nun hier anliegende regionale Vorschlag für das Programm 

„Stadtverkehrsförderung – Nahmobilität 2019 –„ (Anlage 1) erstellt. 

Die Förderung erfolgt auf Grundlage der Förderrichtlinien Nahmobilität (FöRi-Nah). 

Förderfähig sind Bau- und Ausbauvorhaben, grundhafte Erneuerungen und weitere 

Vorhaben der Nahmobilität, die geeignet sind, sicheren Rad- und Fußverkehr zu 

gewährleisten und den motorisierten Individualverkehr auf den Rad- und Fußverkehr 

zu verlagern. 

Wesentliche Kriterien für die Vorschläge der Jahresprogrammaufnahme 2018 sind 

u.a. der jeweilige Planungsfortschritt und der Zeitpunkt des zu erwartenden 

Baurechts. Der Einplanungszeitpunkt wurde mit den Antragstellern abgestimmt. 

In Anlage 2 „Übersicht der angemeldeten Fördermaßnahmen der Nahmobilität ab 

2020“ werden die Maßnahmen genannt die aufgrund der finanziellen 

Randbedingungen oder hinsichtlich des Vorbereitungsstandes im 

Jahresprogrammvorschlag 2019 nicht berücksichtigt werden konnten. 
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